
 
 

 
                                                                                                                                                                    

- 2 - 

Bankverbindung:  Förde Sparkasse  Kto.: 17 33 85  BLZ.: 210 50 170 

info 8610 Musterfinanzierungsvereinbarung 

  
S.-H. Gemeindetag  Reventlouallee 6  24105 Kiel  24 105 Kiel, 21.09.2010 

Empfänger   

der SHGT – info – intern Reventlouallee 6/ II. Stock 

- Ämter  Haus der kommunalen Selbstverwaltung 

- Gemeinden Telefon: 0431 570050-50 

- Zweckverbände  Telefax: 0431 570050-54 

im Verbandsbereich des SHGT E-Mail: info@shgt.de 

 Internet: www.shgt.de 

 
 Aktenzeichen: 51.51.31 AW/Grü 

 Zuständig: Am Wege 

 Telefon/Durchwahl: 50 

 

SHGT - info - intern Nr. 86/10  

Musterfinanzierungsvereinbarung für Kindertageseinrichtungen 

 

 
Der Landesrechnungshof hat im Rahmen seiner Querschnittsprüfung der „Finanzierung von 
Kindertagestätten“ seine Erkenntnisse zum Anlass genommen, eine  
 
„Arbeitshilfe für eine Finanzierungsvereinbarung zwischen der Standortgemeinde und 

dem Träger von Kindertageseinrichtungen“ 
 
zu veröffentlichen.  
 
Die Arbeitshilfe ist als flexibles, an die Erfordernisse der jeweiligen Standtortgemeinde anzu-
passendes „Baukastensystem“ zu verstehen. Es ist insoweit nicht von einem Muster im klas-
sischen Sinne zu reden. 
 
Die vorliegenden Formulierungsvorschläge und erläuternden Hinweise sollten wie ein Bau-
kasten genutzt werden. Wichtig ist es jedoch zu betonen, dass dies nicht ausschließt, dass 
alle Vereinbarungen den gleichen Prinzipien folgen sollten, z.B.  
 

- je größer die Finanzierungsverantwortung der Gemeinde ist, umso größer muss auch 
das Mitspracherecht bei den Entscheidungen sein 
 

- Einräumung eines umfangreichen Prüfungsrechts für den, der die finanzielle Haupt-
last trägt 
 

- die Trägerautonomie hat ihre Grenzen beim Budgetrecht der Kommune und das ver-
stößt nicht gegen geltendes Recht 
 

- aus der Sicherstellungsverantwortung der Kommune erwächst kein Recht der Träger 
auf Unterschussbeteiligung. 

 
Zielsetzung dieser Arbeitshilfe ist es, dass die Standortgemeinden eine gute Verhandlungs-
position einnehmen können, gestärkt von der Untersuchung / Einschätzung des Landes-
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rechnungshofs. Der SHGT teilt diese positive Erwartungshaltung der Arbeitshilfe und hat 
deren Erarbeitung mit Hinweisen aus der Praxis unterstützt. 
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